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Sachgebiet 

Fachbereich 45 - Ausländerrecht, 
Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen, 
Integration 

Sachbearbeiter 

Herr Heilmann 

Aktenzeichen 

 

Beratung Datum Behandlung 

Kreistag 11.05.2026 öffentlich   
 

Betreff 

Zustimmung zur Liste der stimmberechtigten Mitglieder sowie zur Liste der 
Nachrückerinnen und Nachrücker des Ausländer- und Integrationsbeirats im Landkreis 
Aschaffenburg 

 
Sachverhalt: 
 
Am 31.03.2025 beschloss der Kreistag die Neufassungen der Satzung über den Ausländer- und 
Integrationsbeirat im Landkreis Aschaffenburg sowie der Geschäftsordnung für den Ausländer- und 
Integrationsbeirat im Landkreis Aschaffenburg. Durch die Veröffentlichung im Amtsblatt des Land-
kreises Aschaffenburg trat die neue Satzung des Beirats am 4. April 2025 in Kraft.  
 
Durch die Geschäftsstelle des Ausländer- und Integrationsbeirates wurden die Einwohnerinnen und 
Einwohner mit und ohne Migrationshintergrund des Landkreises Aschaffenburg aufgerufen, sich als 
stimmberechtigtes Mitglied im Ausländer- und Integrationsbeirat zu bewerben. Die Bewerbungspha-
se lief vom 1. November 2025 bis zum 31. Januar 2026. In dieser Zeit gingen 22 Bewerbungen ein, 
die von der Geschäftsstelle gesichtet und für das Auswahlgremium anonymisiert wurden. Das fünf-
köpfige Auswahlgremium – bestehend aus je einer Vertreterin oder einem Vertreter der Geschäfts-
stelle des Beirats, der Integrationslotsinnen und Integrationslotsen, der Asylsozialbetreuung, der 
Industrie- und Handelskammer Aschaffenburg sowie der Agentur für Arbeit Aschaffenburg – vergab 
bei seiner Sitzung am 26. März 2026 jeder der anonymisierten Bewerbungen anhand eines festge-
legten Punkteschemas einen Punktwert zwischen 0 und 10 Punkten. Hierbei wurden die Kriterien 
„Einblick in das deutsche Bildungssystem“, „einschlägige Berufserfahrung“ sowie das „ehrenamtli-
che Engagement und die interkulturellen Kompetenzen“ der Bewerberinnen und Bewerber bewertet. 
Im Anschluss ergänzte die Geschäftsstelle für die Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshin-
tergrund jeweils noch einen Extrapunkt. Nach Abschluss des Verfahrens gemäß § 6 Abs. 1 bis 9 der 
Satzung des Ausländer- und Integrationsbeirates im Landkreis Aschaffenburg steht folgendes Er-
gebnis fest. 
 
Liste der stimmberechtigten Mitglieder: 
 

Platz-
ziffer 

Anrede, Vorname, Nachname Wohnort 

1 Frau Miriam FISCHER Großostheim 

2 Frau Sophia Ilona MILTENBERGER Karlstein a.Main 

3 Frau Zuhour AFARAH Haibach 

4 Frau Liudmila ENGLERT Sailauf 

5 Frau Nataliia STREBIZH Alzenau 

6 Herr Roland SOLATGES Kahl a.Main 

7 Frau Gertrud Maria NEUBURGER Laufach 
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Liste der Nachrückerinnen und Nachrücker: 
 

Platz-
ziffer 

Anrede, Vorname, Nachname Wohnort 

1 Frau Eugenia BRAUN Mainaschaff 

2 Herr Walter Hermann PFEIFFER Hösbach 

3 Herr Dimitrios PAPAPOSTOLOU Kahl a.Main 

4-6 Frau Liudmyla FOMINA Kleinostheim 

4-6 Herr Engin YALDAR Bessenbach 

4-6 Herr Mazlum KAZAN Goldbach 

7, 8 Frau Shadi SOLTANI Karlstein a.Main 

7, 8 Frau Sahra ARABSCHAHI Haibach 

9 Herr Jan BEHL Laufach 

10-13 Herr Nicolas André Otto WISSEL Alzenau 

10-13 Herr Mohamed Jibril MOHAMED Hösbach 

10-13 Herr Mustafa Taner KEKLIK Stockstadt a.Main 

14 Herr Steve PEUMADJI Goldbach 

15 Herr Hassan ALI Hösbach 

16 Herr Amin ABDI MIAD Hösbach 

 
Auf der Liste der Nachrückerinnen und Nachrücker kam es bei den Plätzen 4 bis 6, 7 und 8 sowie 
10 bis 13 zu einer Punktgleichheit. Aus diesem Grund soll gemäß der vorgeschlagenen Neufassung 
des § 6 Abs. 9 der Satzung des Beirats durch die Geschäftsstelle des Beirats für diese Plätze ein 
Losentscheid durchgeführt werden. Das Ergebnis des Losentscheids soll dann dem Kreistag in sei-
ner nächsten Sitzung zur Kenntnis vorgelegt werden. 
 
Die sieben Bewerberinnen und Bewerber mit dem höchsten Punktwert sind gemäß der Satzung des 
Beirats die neuen stimmberechtigte Mitglieder des Ausländer- und Integrationsbeirates des Land-
kreises Aschaffenburg. Alle nicht in den Beirat aufgenommenen Personen werden als Nachrücke-
rinnen und Nachrücker berücksichtigt. Die oder der Vorsitzende sowie die Stellvertreterin oder der 
Stellvertreter werden aus der Mitte des Ausländer- und Integrationsbeirates gewählt und dürfen 
nicht dem Kreistag angehören. Die Tätigkeit im Beirat ist ehrenamtlich. Die Amtszeit beginnt mit der 
Wahlperiode des Kreistags am 01.05.2026 und endet nach sechs Jahren. 
 
Gemäß § 6 Abs. 10 Satz 1 der Satzung des Beirats ist die Zustimmung des Kreistags zu der Liste 
der stimmberechtigten Mitglieder sowie zu der Liste der Nachrückerinnen und Nachrücker erforder-
lich. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag stimmt der Liste der stimmberechtigten Mitglieder sowie der Liste der Nachrü-
ckerinnen und Nachrücker für den neuen Ausländer- und Integrationsbeirat im Landkreis 
Aschaffenburg zu.  
 

 
 
 
 
 

Dr. Alexander Legler Sophia Mandl Christoph Schwierz 
Landrat Leitung Geschäftsbereich 4  
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